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Gemeinde Apen 

27. Änderung des Flächennutzungsplanes (2017) „Südlich Osterende“ 

Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 (2) BauGB und zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

1 LGLN, Kampfmittelbe-
seitigungsdienst 
Dorfstraße 19 
30519 Hannover 

24.10.2023 

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesver-
messung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - 
Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) 
als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen hierzu entnehmen Sie 
bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. 

Die Hinweise zur Kampfmittelerforschung werden zur Kenntnis genommen. 

  Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefah-
renerforschung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, 
dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für 
die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind. 

 

  Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische 
Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung 
von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet wer-
den (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte 
Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung oder des Bauord-
nungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist 
vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz 
(NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwal-
tungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kostenpflich-
tig. 

 

  Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit 
beim KBD ca. 26 Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeit-
spanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und dem 
Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir 
den Kommunen eine rechtzeitige Antragstellung. 
Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchge-
führt werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auf-
tragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der 
Rahmenbedingungen, die Sie über folgenden Link abrufen kön-
nen: https://lgln-kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_in-
formationen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-
207479.html 
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 Fortsetzung LGLN, 
Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst 

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Niedersachsen die folgenden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte 
Kartenunterlage): 

 

  Empfehlung: Kein Handlungsbedarf  
Fläche A  

Der Hinweis, dass kein Handlungsbedarf besteht, wird zur Kenntnis genommen. 

  Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig 
ausgewertet. 

 

  Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung 
wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. 

 

  Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.  
  Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.  
  Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.  
  Hinweise: 

Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Ab-
wurfkampfmittel überprüft werden. Sollten bei Erdarbeiten an-
dere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Mi-
nen etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend 
die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei 
der RD Hameln-Hannover des LGLN. 

 

  Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellung-
nahme, zur Arbeitserleichterung keine weiteren Schreiben 
in dieser Angelegenheit zu.  

 

  

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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2 Eisenbahn-Bundesamt 
Herschelstraße 3 
30159 Hannover 

13.10.2023 

Ihr Schreiben ist am 12.10.2023 beim Eisenbahn-Bundesamt 
eingegangen und wird hier unter dem o. a. Geschäftszeichen be-
arbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger öffent-
licher Belange. 

Die einleitenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungs-
behörde für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen 
(Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 
als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorge-
legten Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Ge-
setzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes be-
rühren. 

 

  Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der 27. 
Änderung des Flächennutzungsplans (2017) der Gemeinde A-
pen - Apen, Südlich Osterende nicht berührt. Insofern bestehen 
keine Bedenken. 

Der Hinweis, dass die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes nicht berührt werden, 
wird zur Kenntnis genommen. 

  In unmittelbarer Entfernung des neuen Baugebietes verläuft die 
Eisenbahnstrecke zwischen Oldenburg (Oldb) und Leer. Ich 
möchte jedoch darauf hinweisen, dass seitens der zukünftigen 
Eigentümer keine Lärmschutzansprüche gegen die Deutsche 
Bahn AG bestehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen- 

  Sofern dies noch nicht veranlasst ist, wird die Erstellung eines 
schalltechnischen Gutachtens empfohlen, in dem auch die Im-
missionen aus dem Schienenverkehr zu berücksichtigen sind. 

Für den Bebauungsplan Nr. 143, der einen größeren Geltungsbereich erfasst, wur-
den ein Schallschutzgutachten erstellt und die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schallschutz festgesetzt. 

3 Deutsche Bahn AG – 
DB Immobilien 
Hammerbrookstraße 44 
20097 Hamburg 

27.10.2023 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB AG und 
ihrer Konzernunternehmen bevollmächtigtes Unternehmen, 
übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der 
Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren. 

 

Südlich des Plangebiets verläuft in circa 100 m Entfernung die 
planfestgestellte Bahnstrecke 1520 Oldenburg - Leer, Bahn-km 
28,450 - 28,530. Wir bitten daher die folgenden Auflagen / Be-
dingungen und Hinweise zu beachten: 

Die Hinweise zur örtlichen Situation werden zur Kenntnis genommen. 

In der Begründung wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Änderungsbereich 
im Einwirkungsbereich der Bahn liegt. 

  Es dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkeh-
res auf der planfestgestellten und gewidmeten Bahnstrecke 1520 
Oldenburg - Leer nicht gefährdet oder gestört werden. Die Stand-
sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbeson-
dere Bahndamm, Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberlei-
tungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleisten. 

Der Planung liegt ein Entwässerungskonzept zugrunde, das die schadlose Ableitung 
des Oberflächenwassers sicherstellt und Auswirkungen auf den Bahnkörper vermei-
det. Der Planung liegt zudem ein Lärmschutzgutachten zugrunde, das die Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherstellt. 
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 Fortsetzung Deutsche 
Bahn AG 

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf 
oder über Bahngrund abgeleitet werden. Einer Versickerung in 
Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 

 

  Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen 
entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Ab-
gase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische 
Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immis-
sionen an benachbarter Bebauung führen können. 

 

  Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwir-
kungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls in der ver-
bindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr. 143 „Südlich Os-
terende“) festzusetzen. 

Die Anregung wird berücksichtigt. Festsetzungen werden in der verbindlichen Bau-
leitplanung (B-Plan 143) getroffen. 

  In diesem Zuge weisen wir auf das Projekt „Wunderline, Bahn-
verbindung Groningen - Bremen“ hin. Um eine schnellere, kom-
fortablere und umweltfreundlichere Zugverbindung zwischen den 
Städten Bremen und Groningen (sogenannte „Wunderline“) zu 
etablieren, wird die Strecke ausgebaut. Nähere Informationen zu 
dem Projektablauf sind unter den Internetseiten http://baupro-
jekte.deutschebahn.com/p/wunderline und https://wunder-
line.nl/de/ abrufbar. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

  In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder 
Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, 
medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magneti-
sche Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem 
Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Änderungsbereich grenzt nicht un-
mittelbar an das Plangebiet an. 

  Wir bitten Sie uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und 
uns zu gegebener Zeit die Abwägungsergebnisse und den Sat-
zungsbeschluss, bevorzugt per E-Mail, zuzusenden. 

 

  Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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4 Verkehrsverbund Bre-
men/Niedersachsen 
GmbH (VBN) 
Am Wall 165-167 
28195 Bremen 

13.10.2023 

Wir haben grundsätzlich keine Einwände zu den oben genannten 
Planungen. Wir würden es allerdings begrüßen, wenn in der Be-
gründung des Bebauungsplans die Anbindung an den öffentli-
chen Personennahverkehr genannt wird. 

Der Hinweis, dass keine Einwände bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

Laut dem Haltestellenkonzept des VBN (verfügbar auf der Web-
site des VBN: https://www.vbn.de/vbn/presse-news/publikatio-
nen) sollte die Entfernung zur nächsten Haltestelle eine konkrete 
Streckenlänge von 750 Metern bzw. einer Fußwegzeit von zehn 
Minuten nicht überschreiten. In diesem Fall ist diese Anforderung 
mit einer Streckenlänge von 900 Metern und einer Fußwegzeit 
von ca. zwölf Minuten nicht gegeben. Wir schlagen demnach vor, 
die Aussage zu ergänzen, dass die nächstgelegene Haltestelle 
„Apen, Markt" außerhalb des fußläufigen Einzugsbereiches liegt. 

Die Begründung wird um die Aussagen zur ÖPN-V-Versorgung ergänzt. 

  Die Bushaltestelle wird regelmäßig von den Linien 356, 361, 362, 
363, 364, 366 und 369 bedient. Die Linie 366 fährt regelmäßig in 
die Richtungen Augustfehn und Westerstede. Die weiteren ge-
nannten Linien sind auf die Bedürfnisse der Schülerbeförderung 
abgestimmt und bieten Verbindungen in die umliegenden Ort-
schaften. 

 

  Der Sachverhalt ist mit dem Landkreis Ammerland und dem 
Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 
(ZVBN) abgestimmt. Dieses Schreiben gilt in Bezug auf den öf-
fentlichen Personennahverkehr als gemeinsame Stellung-
nahme. Die beiden Stellen erhalten jeweils eine Kopie dieses 
Schreibens. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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5 EWE Netz GmbH 
Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 

17.10.2023 

Die Aufstellung oder Veränderung von Leitplanungen kollidiert in 
der Regel nicht mit unserem Interesse an einer Bestandswah-
rung für unsere Leitungen und Anlagen. Sollte sich hieraus im 
nachgelagerten Prozess die Notwendigkeit einer Anpassung un-
serer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstel-
lung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Be-
triebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben, 
die anerkannten Regeln der Technik, sowie die Planungsgrund-
sätze der EWE NETZ GmbH gelten. Gleiches gilt auch für die 
Neuherstellung, wie z.B. Bereitstellung eines Stationsstellplat-
zes. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind 
von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE 
NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und 
die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentra-
gung vertraglich geregelt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

  Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anre-
gungen vorzubringen. 

 

  Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubezie-
hen und uns frühzeitig zu beteiligen. 

 

  Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern 
sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über die Lauf-
zeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu be-
rücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser 
modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu 
können, damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veral-
teten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern 
jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichti-
genden Anlagen über unsere Internetseite: 

 

  https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungspla-
ene-abrufen. Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilun-
gen zukünftig ausschließlich an unser Postfach info@ewe-
netz.de und ändern zudem die Anschrift der EWE NETZ GmbH 
in Ihrem System: Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg. 
Sollte ein E-Mail-Versand nicht möglich sein, nutzen Sie bitte nur 
diese postalische Anschrift! 

 

  Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner 
Claudia Vahl unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493158. 
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6 OOWV 
Georgstraße 4 
26919 Brake 

01.11.2023 

Wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben 
genannten Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentli-
cher Belange. 

Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im angrenzenden Bereich des Plangebietes befinden sich Ver-
sorgungsleitungen des OOWV. 

 

 

 

Die Hinweise zur Leitung und zu den Schutzabständen werden zur Kenntnis genom-
men. 

  Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer 
geschlossenen Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, 
noch durch Hochbauten überbaut werden. Außerdem ist eine 
Überpflanzung der Leitungen oder anderweitige Störung oder 
Gefährdung in ihrer Funktion auszuschließen. Bitte beachten Sie 
bzgl. der Versorgungsleitungen die Mindestabstände zu Bauwer-
ken und Fremdanlagen sowie Anforderungen an Schutzstreifen 
des DVGW Arbeitsblattes W 400-1. 

 

  Versorgungsdruck 

Der minimal anstehende Druck für die Bebauung des Plangebie-
tes reicht im Regelfall voraussichtlich aus, um eine Bebauung mit 
bis zu zwei Vollgeschossen (EG + 1 OG) entsprechend DVGW 
400-1 druckgerecht mit Trinkwasser aus unserem Versorgungs-
netz zu versorgen. Falls die Anforderungen des Kunden an den 
Wasserdruck, den in der Regel vorherrschenden Mindestdruck 
an der Abzweigstelle der Anschlussleitung von der Versorgungs-
leitung von 2,6 bar überschreiten, obliegt es ihm eine entspre-
chende Druckerhöhungsanlage in seiner Trinkwasserinstallation 
vorzusehen. 

 

Die Hinweise zum Versorgungsdruck werden zur Kenntnis genommen. 

  Löschwasserversorgung 

Im Hinblick auf den der Gemeinde Apen obliegenden Brand-
schutz (Grundschutz, NBrandSchG §2) weisen wir ausdrücklich 
darauf hin, dass die Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher 
Bestandteil der öffentlichen Wasserversorgung ist und nicht ver-
traglich auf den OOWV übertragen wurde. Eine Pflicht zur voll-
ständigen oder teilweisen Sicherstellung der Löschwasserver-
sorgung über das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz be-
steht für den OOWV nicht. 

 

Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. 
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 Fortsetzung OOWV Laut DVGW W405 umfasst der Löschbereich sämtliche Lösch-
wasserentnahmemöglichkeiten in einem Umkreis von 300m um 
das Brandobjekt. Die bestehenden Hydranten in diesem Radius 
um das Plangebiet können bei Einzelentnahme ja nach Lage 48 
m3/h bzw. 72 m3/h Löschwasser aus der Trinkwasserversor-
gung für den Grundschutz der Bebauung bereitstellen. 

 

  Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwortung ableh-
nen, wenn es durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausfüh-
rung zu Verzögerungen oder Folgeschäden kommt. Eventuelle 
Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten des 
Veranlassers oder nach den Kostenregelungen bestehender 
Verträge durchgeführt werden. 

 

  Die Einzeichnung der Versorgungsanlagen in dem anliegenden 
Plan ist unmaßstäblich. Genauere Auskünfte gibt Ihnen gerne 
der Dienststellenleiter Herr Kaper von unserer Betriebsstelle in 
Westerstede, Tel: 04488 845211, vor Ort an. 

 

  Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzu-
stellen, bitten wir Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen per E-
Mail an: stellungnahmen-toeb@oowv.de zu senden. 

 

  

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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7 Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
Hannoversche Str. 6-8, 
49084 Osnabrück 

06.11.2023 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 
125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Weg-
esicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter ent-
gegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

Die Telekom hat bezüglich der o. g. Bauleitplanung derzeit weder 
Anregungen noch Bedenken. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigun-
gen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden wer-
den und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störun-
gen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien 
jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von 
Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Ge-
häuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet 
und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 
Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor 
Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bau-
ausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Tele-
kom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. 

 

  
 

Keine Anregungen und Bedenken hatten: 
 
1. Nord-West-Oelleitung GmbH mit Schreiben vom 12.10.2023 
2. Amprion GmbH mit Schreiben vom 17.10.2023 
3. TenneT TSO GmbH – Bereich Nord – mit Schreiben vom 12.10.2023 
4. Colt Technology Services GmbH – Bereich Nord – mit Schreiben vom 12.10.2023 
5. ExxonMobil Production Deutschland GmbH mit Schreiben vom 11.10.2023 
6. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH mit Schreiben vom 24.10.2023 
7. Leda-Jümme-Verband mit Schreiben vom 24.10.2023 
8. Ammerländer Wasseracht mit Schreiben vom 03.11.2023 
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  Es sind keine privaten Stellungnahmen eingegangen.  

    

    

 
 


